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Verordnung
über die Bildung eines Versuchs- und Prüfamtes für technische Schiffsausrüstung*

Vom 31. März 1955

Zur Erhöhung der Sicherheit der Schiffahrt und zur Förderung der Entwicklung auf dem Gebiete der Pro
duktion technischer Schiffsausrüstungen, insbesondere nautischer Geräte sowie seefunktechnischer Einrichtun
gen und Erzeugnisse, wird folgendes verordnet:

§ 1

Beim Deutschen Amt für Material- und Warenprü
fung wird ein Versuchs- und Prüfamt für technische 
Schiffsausrüstung mit Sitz in Stralsund gebildet. Das 
Versuchs- und Prüfamt ist eine zugeordnete Haus
haltsorganisation des Deutschen Amtes für Material- 
und Warenprüfung.

Zuständigkeit und Aufgaben des Versuchs
und Prüfamtes

§ 2

Das Versuchs- und Prüfamt ist für alle Produk
tionszweige zuständig, in denen technische Schiffsaus
rüstungen oder dafür bestimmte Teile gefertigt wer
den. Eine Ausnahme davon bilden Erzeugnisse, für 
die besondere Weisungen des Vorsitzenden der Staat
lichen Plankommission ergehen.

§ 3
(1) Das Versuchs- und Prüfamt hat folgende Haupt

aufgaben:
a) in unmittelbarer Zusammenarbeit mit der ein

schlägigen Industrie die Erprobung neu entwik- 
kelter Einrichtungen und Einrichtungsteile, ins
besondere hinsichtlich der Funktionsfähigkeit auf 
See,

b) die Zulassung von Erzeugnissen der technischen 
Schiffsausrüstung zur Verwendung in der Schiff
fahrt, die Attestierung und Nachattestierung so* 
wie die Kompensierung von Kompassen,

c) die Durchführung des Prüfdienstes im Aufträge 
des Deutschen Amtes für Material- und Waren
prüfung sowie des Deutschen Amtes für Maß und 
Gewicht auf den einschlägigen Gebieten nach 
Maßgabe der den Wirkungsbereich dieser Ämter 
regelnden Verordnungen und sonstigen Bestim-» 
mungen,

S o e b e n  e r s c h i e n e n

1st das bereits angekündigte Stichwortverzeichnis 
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